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Nutzung für nur einen Bereich

Sie schaffen einen (einheitlichen) Gegenstand an. Die Verwendung soll für folgende Zwecke erfolgen

Nur teilweise unternehmerisch

Ausschließlich  
unternehmerisch 

Ausschließlich nicht 
unternehmerisch

Unternehmerisch  
und privat

Unternehmerisch und 
nichtwirtschaftlich

Vorsteuerabzug  
soweit keine steuerfreien 

Ausschlussumsätze  
Kein Vorsteuerabzug

Wahlrecht: je nach voller 
oder anteiliger Zuordnung 

= voller/anteiliger  
Vorsteuerabzug 

Vorsteuerabzug nur  
für den Anteil der  

unternehmerischen  
Verwendung

Später geringere  
unternehmerische  

Nutzung

Spätere unternehmerische 
Nutzung 
= Einlage

Änderung der Anteile der Nutzungsverhältnisse 

Kein Vorsteuerabzug  
bei Einlage

Nicht-
wirt-

schaft-
liche 

Nutzung

Private 
Nutzung

Höherer 
unter-

nehme-
rischer 
Anteil

Höherer 
privater 
Anteil

Höherer 
unter-

nehme-
rischer 
Anteil

Höherer 
nicht-
wirt-

schaft-
licher 
Anteil

Berich-
tigung 
nach  
§ 15 a 
UStG 

prüfen 
(keine 
uWA!)

Versteu-
erung 

einer un-
entgelt-
lichen 
Wert-

abgabe 
(uWA) 

Kein Vor-
steuer-
abzug 

bei  
Einlage

Berich-
tigung 
nach  
§ 15 a 
UStG 

prüfen 
(keine 
uWA!)


